
254 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 11 vom 11. April 2014 

2 0 0 0  

791 

792 

Gesetz zur Änderung 
des Landesjagdgesetzes und 

zur Änderung jagdlicher Vorschriften 

Vom 1. April 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 
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Gesetz zur Änderung 
des Landesjagdgesetzes und 

zur Änderung jagdlicher Vorschriften 

Artikel 1 

Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Das Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (Gv. 
NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56) ,  zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 876), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Satz 1 werden die Wörter "Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz" durch die Wörter "für das Jagdwe
sen zuständige Ministerium'; das Wort "angepaßten" 
durch das Wort "angepassten" und die Angabe 
"Abs." durch das Wort "Absatz" ersetzt. 

2. In § 3 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort "obere" durch 
das Wort "oberste" ersetzt. 

3. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angaben "Abs." jeweils 
durch das Wort "Absatz" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort "oberen" durch das Wort 
"obersten" ersetzt. 

4. § 19 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden das Wort "obere" durch das 
Wort "untere" und die Angabe "Abs." durch das 
Wort "Absatz" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter "Sie entscheidet fer
ner" durch die Wörter "Die oberste Jagdbehörde 
entscheidet" und die Angabe "Abs." durch das 
Wort "Absatz" ersetzt. 

5 .  § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "oberen" durch 
das Wort "obersten" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort "obere" durch das Wort 
"oberste" ersetzt. 

6 .  In § 22 Absatz 6 und 14 wird jeweils das Wort "obe
re" durch das Wort "oberste" ersetzt. 

7. In § 24 Absatz 2 und 3 wird jeweils das Wort "obere" 
durch das Wort "untere" ersetzt. 

8. In § 29 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort "oberen" 
durch das Wort "unteren" ersetzt. 

9. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 wird je
weils das Wort "oberen" durch das Wort "unte
ren" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 und in Absatz 3 Satz 2 werden 
nach dem Wort "sind" jeweils die Wörter "und die 
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildscha
denverhütung ihr Einvernehmen erteilt hat" ein
gefügt. 

10. § 46 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 46 

Jagdbehörden 

(1) Oberste Jagdbehörde ist das Ministerium. Es 
führt die Sonderaufsicht über die unteren Jagdbe
hörden und ist zugleich oberste Sonderaufsichtsbe
hörde. 

(2).  Untere Jagdbehörde ist der Kreis oder die kreis
freie Stadt als Kreisordnungsbehörde." 

1 1 . § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4. 

12 . In § 50 wird jeweils das Wort "oberen" durch das 
Wort "obersten" ersetzt. 

13. § 5 1  wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "gebil
det" das Komma und die Wörter "der gleichzeitig 
Jagdbeirat der oberen Jagdbehörde ist" gestri
chen. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

14. § 53 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 53 
Forschungsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadenverhütung 

(1) Im Geschäftsbereich des Ministeriums wird die 
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschaden
verhütung (Forschungsstelle) geführt. 

(2) Die nachfolgenden Aufgaben der Forschungsstel
le werden aus Mitteln der Jagdabgabe gefördert, so
weit sie die Verhältnisse im Land Nordrhein-Westfa
len besonders berücksichtigen: 

1. Die Erforschung 

a) der Lebens- und Umweltbedingungen des Wil
des, 

b) der Wildkrankheiten sowie der Möglichkeiten 
ihrer Bekämpfung, 

c) von neuen Möglichkeiten der Jagdausübung 
auch zur Verhütung und Verminderung von 
Wildschäden und 

2 .  die Darstellung durch Wort, Schrift und Bild zur 
Verbesserung der Kenntnisse und des Verständ
nisses über das Wild, seine Lebensräume und das 
Jagdwesen." 

15. § 57 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 57 

Gebühren, Jagdabgabe 

(1) Die Erhebung von Gebühren richtet sich nach 
den gebührenrechtlichen Vorschriften des Landes 
N ordrhein-Westfalen. 

(2) Zur Förderung und Weiterentwicklung des Jagd
wesens wird mit der Gebühr für den Jahresjagd
schein und den Tagesjagdschein eine Jagdabgabe er
hoben, die dem Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz zufließt. Das gilt für den Falkner
jagdschein entsprechend. Wird ein Falknerjagdschein 
zusätzlich zu einem Jagdschein oder ein Jagdschein 
zusätzlich zu einem Falknerjagdschein erworben, 
wird die Abgabe nur einmal erhoben. Bei unter
schiedlich hohen Abgaben ist die höhere Abgabe zu 
erheben. 

(3) Das Aufkommen aus der Jagdabgabe ist zweck
gebunden zu verwenden zur Förderung und Weiter
entwicklung des Jagdwesens in Nordrhein-Westfalen 
für 

1. die Kosten der Forschungsstelle für die in § 53 
Absatz 2 aufgeführten gruppennützigen Aufga
ben, 

2 .  Maßnahmen der jagdlichen Weiterbildung, jagdli
ches Schießwesen, Jagdgebrauchshundewesen, 
Fortentwicklung der Jagdtechnik und Jagdsicher
heit sowie Schießtechnik, Lehrstätten und Lehr
reviere, 

3. Maßnahmen der Erforschung, Erhaltung und Ver
besserung der Lebens- und Umweltbedingungen 
des Wildes, 

4. Entwicklung von Konzepten und Strukturen zur 
Wildbretvermarktung und 
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5. den mit der Verwendung der Jagdabgabe für Maß
nahmen nach Nummern 2 bis 4 verbundenen Ver
waltungsaufwand. 

(4) Das Ministerium wird ermächtigt, im Einverneh
men mit dem Landtag des Landes Nordrhein-West
falen durch Rechtsverordnung die Höhe der Jagdab
gabe bis zur Höhe der doppelten Gebühr für einen 
Jahresjagdschein für jedes Jahr der Geltungsdauer 
festzusetzen." 

16 .  In § 60 wird die Angabe ,,31. Dezember 2014" durch 
die Angabe ,,30. Juni 2015" ersetzt. 
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Artikel 2 

Änderung des LANUV-Errichtungsgesetzes 

§ 3 des LANUV-Errichtungsgesetzes vom 12. Dezember 
2006 (Gv. NRW S. 622) wird wie folgt geändert: 

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Das Landesamt nimmt im Bereich der Umwelt
aufgaben die landesweit bedeutsamen hoheitlichen 
Aufgaben "Durchführung der Falknerprüfung" und 
"Verwaltung der Verwendung der Jagdabgabe für 
Maßnahmen nach § 57 Absatz 3 Nummern 2, 3 und 4 
Landesjagdgesetz" nach Maßgabe bestehender Zu
ständigkeitsvorschriften wahr. Die Aufgaben auf dem 
Gebiet der Falknerprüfung nimmt das Landesamt als 
Sonderordnungsbehörde im Sinne des § 12 Ordnungs
behördengesetz wahr." 

2 .  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
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Artikel 3 
Änderung der Verordnung über die Jagdzeiten 

und die Jagdabgabe 

Die Verordnung über die Jagdzeiten und die Jagdabgabe 
vom 31. März 2010 (Gv. NRW S. 237) wird wie folgt ge
ändert: 

1. In § 3 Satz 1 werden die Wörter "oberen Jagdbe
hörde" durch die Wörter "unteren Jagdbehörden" er
setzt. 

2 .  § 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 4 

Jagdabgabe 

Die mit der Gebühr für den Jagdschein zu zahlende 
Jagdabgabe wird für jedes Jahr der Geltungsdauer des 
Jahresjagdscheins auf 45 Euro, für jedes Jahr der Gel
tungsdauer des Jahresfalknerjagdscheins und des Jah
resjagdscheins für Jugendliche auf 22,50 Euro, für den 
Tagesjagdschein und für den Tagesfalknerjagdschein auf 
12 Euro festgesetzt." 
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Artikel 4 

Änderung der Landesjagdgesetz-
durchführungsverordnung 

Die Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung vom 31. 
März 2 010 (GV. NRW S. 238), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 14. November 2011 (Gv. NRW S. 564), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Der Prüfungstermin für den schriftlichen 
Teil der Prüfung ist am Montag der letzten voll
ständigen Kalenderwoche im April eines jeden 
Jahres um 15 Uhr mit Ausnahme der Jahre, in de
nen dieser Montag ein Feiertag ist. In diesen Jah
ren ist der Prüfungstermin für den schriftlichen 
Teil der Prüfung am Mittwoch der letzten voll
ständigen Kalenderwoche im April um 15 Uhr. 
Die unteren Jagdbehörden setzen die Prüfungs
termine für die Schießprüfung und den münd
lich-praktischen Teil der Prüfung fest und ma
chen diese Termine zusammen mit dem Termin 
für die schriftliche Prüfung drei Monate vorher 

unter Angabe des Ortes der Prüfung ortsüblich 
bekannt." 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter "und der 
oberen" gestrichen und das Wort "sowie" durch 
das Wort "und" ersetzt. 

2 .  § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "oberen" durch 
das Wort "obersten" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort "obere" durch 
das Wort "oberste" ersetzt. 

3. In § 6 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort " obere " durch 
das Wort "oberste" ersetzt. 

4. § 12 wird wie folgt gefasst: 

,, § 12 

Zuständigkeit 

Die Falknerprüfung ist beim Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz (Landesamt) abzule
gen." 

5 .  § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter "Die obere Jagdbe
hörde" durch die Wörter "Das Landesamt" er
setzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter "von der 
oberen Jagdbehörde" durch die Wörter "vom Lan
desamt" ersetzt. 

c) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter "Die obere 
Jagdbehörde" durch die Wörter "Das Landesamt" 
ersetzt. 

6. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Wörter "Die obere Jagdbe
hörde" durch die Wörter "Das Landesamt" er
setzt. 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter "und der 
oberen Jagdbehörde" durch die Wörter "Jagdbe
hörde und des Landesamtes" ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter "der oberen 
Jagdbehörde" durch die Wörter "dem Landes
amt" ersetzt. 

d) In Absatz 7 werden die Wörter "Die obere Jagdbe
hörde" durch die Wörter "Das Landesamt" er
setzt. 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter "bei der oberen 
Jagdbehörde" durch die Wörter "beim Landes
amt" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter "Die obere 
Jagdbehörde" durch die Wörter "Das Landesamt" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter "von der oberen 
Jagdbehörde" durch die Wörter "vom Landes
amt" ersetzt. 

8. In § 17 Absatz 1 werden die Wörter "die obere Jagd
behörde" durch die Wörter "das Landesamt" ersetzt. 

9. In § 18 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "von der 
oberen Jagdbehörde" durch die Wörter "vom Lan
desamt" ersetzt. 

10. In § 44 Absatz 1 und 2 werden jeweils die Wörter 
"Die obere Jagdbehörde kann" durch die Wörter 
"Die untere Jagdbehörde kann im E invernehmen mit 
der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildscha
denverhütung" ersetzt. 
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Artikel 5 
Änderung der Verordnung zur Durchführung 

des Landschaftsgesetzes 

In § 11 Absatz 1 Nummer 9 der Verordnung zur Durch
führung des Landschaftsgesetzes vom 22 .  Oktober 1986 
(GV. NRW S. 683), zuletzt geändert durch Artikel VI des 
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Gesetzes vom 19. Juni 2 0 07 (GV NRW S. 226),  wird das 
Wort "obere" durch das Wort "untere" ersetzt. 

791 

Artikel 6 

Änderung der Verordnung über den 
Nationalpark EHel 

Die Verordnung über den Nationalpark Eifel vom 17. De
zember 2003 (GV NRW S. 823) ,  zuletzt geändert durch 
Artikel II Nummer 11 des Gesetzes vom 26 .  Februar 2008 
(GV NRW S.  162) ,  wird wie folgt geändert: 

1. In § 9 Absatz 2 werden die Wörter "Abs. 2 Landes
j agdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)" durch 
die Wörter "Absatz 2 Landesjagdgesetz Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung" und 
die Wörter '" geändert durch Gesetz vom 25 .  Septem
ber 2001 (GV NRW S. 708),  durch die obere" durch 
die Wörter "in der j eweils geltenden Fassung durch 
die oberste" ersetzt. 

2 .  In § 20 Absatz 1 4. Spiegelstrich wird das Wort "obe
ren" durch das Wort "obersten" ersetzt. 

Artikel 7 

Fortführung der Verwaltungsverfahren 

Laufende Verwaltungsverfahren des Landesbetriebes 
Wald und Holz NRW aus dem Aufgabenbereich, der dem 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
gemäß Artikel 2 übertragen worden ist, werden vom 
Landesamt fortgeführt. 

ArtikelS 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Die Artikel 3 bis 6 treten 
abweichend von Satz 1 zwei Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. April 2014 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r m a n  n 

Der Finanzminister 

Dr. N orbert W a l t e r - B o r  j a n s 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

N atur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e I 

- GV NRW 2014 S. 254 
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Zweites Gesetz 
zur Modernisierung des Vermessungs

und Katasterwesens 
(Zweites Katastermodernisierungsgesetz) 

Vom 1. April 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Modernisierung des Vermessungs

und Katasterwesens 
(Zweites Katastermodernisierungsgesetz) 

Artikel 1 

Gesetz 
über die Öffentlich bestellten Vermessungs

ingenieurinnen und -ingenieure 
in Nordrhein-Westfalen 

(ÖbVIG NRW) 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Grundsätze 

§ 1 Öffentliche Bestellung 

§ 2 Weitere Tätigkeiten 

§ 3 Allgemeine Berufspflichten 

Teil 2 

Bestellung 

§ 4 Bestellungsvoraussetzungen 

§ 5 Versagungsgründe 

§ 6 Erlöschen der Bestellung 

§ 7 Abwicklung 

§ 8 Niederlassung 

Teil 3 
Berufsausübung 

§ 9 Ausführung von Amtshandlungen 

§ 10 Vergütung 

§ 11 Fachkräfte 

§ 12 Vertretung 

§ 13 Kooperationen 

Teil 4 
Aufsicht 

§ 14 Wahrnehmung der Aufsicht 

§ 15 Ahndung von Berufspflichtverletzungen 

§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

Teil 5 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 17 Übergangsbestimmungen 

§ 18 Anhörung der Berufsvertretungen 

§ 19 Rechtsverordnungen 

§ 20 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

Teil 1 

Grundsätze 

§ 1 

Öffentliche Bestellung 

(1) Personen, die nach diesem Gesetz vom Land Nord
rhein-Westfalen bestellt sind, führen die Berufsbezeich
nung "Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin" oder 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 14, Nr.: 11

